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Aufruf und Bitte zur Stimmabgabe 

für die Landtagswahl 

am kommenden Sonntag, 8. März 2026

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Am kommenden Sonntag sind alle Wahlberechtigten aufgerufen, bei der Zusammensetzung des                                  

18. Landtags von Baden-Württemberg durch Abgabe Ihrer Stimme mitzuwirken.

Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie mit, wie unser Bundesland in den kommenden 5 Jahren politisch                      

gestaltet wird.

Eine hohe Wahlbeteiligung ist dabei besonders wichtig: Sie zeigt, dass viele Menschen Interesse an poli-

tischen Entscheidungen haben und Verantwortung für die Zukunft unseres Landes übernehmen. Je mehr 

Bürgerinnen und Bürger wählen gehen, desto besser spiegelt das Wahlergebnis den Willen der Gesell-

schaft wider und desto stärker ist die demokratische Legitimation der gewählten Vertreterinnen und 

Vertreter.

Nutzen Sie daher Ihr Wahlrecht – jede Stimme zählt!

Ihr

Walther Puza

Bürgermeister
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NOTRUFNUMMERN · BEREITSCHAFTSDIENSTE· INSTITUTIONEN

	
•	 Polizei 
	 Tel. 110
•	 Rettungsdienst/Feuerwehr
	 Tel. 112
•	 Allgemeiner Notfalldienst (auch kinder- augen- 		
	 und HNO-ärztlicher Notfalldienst)
	 Tel. 116117 
•	 Telefonseelsorge
 	 0800 1110111 oder 0800 1110222 
•	 Zahnärztlicher Notfalldienst
	 Der Notdienst kann erfragt werden: 
	 Tel. 0761 12012000
•	 Giftnotrufzentrale
	 Tel. 0761 19240
•	 Defibrillatoren
	 Im Einbangsbereich bei der Volksbank in Berkheim, 
	 neben dem Eingangsbereich des Kloster-Cafés in 
	 Bonlanden, im Bürogebäude der Firma Max Wild in 
	 Illerbachen (zu den Bürozeiten) und am Sportheim des 	
	 BSC Berkheim
•	 Bereitschaftsdienst der Apotheken
	 Samstag, 7. März 2026
	 Marien-Apotheke Erolzheim, Biberacher Straße 3
	 Löwen-Apotheke Memmingen, St.-Josefs-Kirchplatz 6	
	 Sonntag, 8. März 2026
	 Apotheke Amendingen, Untere Straße 23			 
	 Iller-Apotheke Aitrach, Schmiedgässle 3
	 Apotheken-Notdienst Memmingen:
	 Tel. 0137 88822833
	 Apotheke Kirchdorf Lieferservice:
	 Bei Einwurf des Rezeptes in den Briefkasten gegen-
	 über dem Geschäftshaus Heidenbühlstraße 1 in 
	 Berkheim erfolgt die kostenlose Lieferung nach Hause.

•	 Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller e. V.
	 Schlossstraße 18 · 88416 Ochsenhausen
	 Tel. 07352 9230-0 · 07352 9230-39
	 Pflegebereich Rot a. d. Rot · Klosterhof 5  
	 88430 Rot a. d. Rot · Tel. 08395 9363411
	 Alten- und Krankenpflege
	 24-Stunden-Rufbereitschaft· Tel. 07352 92300         
	 Haushaltshilfe und Familienpflege 
	 Schlossstraße 18 · 88416 Ochsenhausen  
	 Tel. 07352 9203-20
	 Betreuungsgruppe Silberperlen
	 Schlossstraße 18 · 88416 Ochsenhausen  
	 Tel. 07352 923020

•	 Ambulanter Pflegedienst der Zieglerschen
	 Marktplatz 20 · 88453 Erolzheim
	 Tel. 07354 9376310 · 0151 18236740

•	 Ambulanter Pflegedienst Kirchdorf
	 AllgäuStift Gesundheits- und Pflegedienste GmbH.
	 Tel. 07354 934120

•	 Hospizgruppe Ochsenhausen/Illertal
	 Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden
	 Tel. 0162 2314550

•	 Katholisches Pfarramt Berkheim
	 Tel. 08395 1248
	 Öffnungszeiten: 
	 Montag: 14:30 bis 16:30 Uhr
	 Donnerstag: 09:00 bis 11:30 Uhr

•	 Evangelisches Pfarramt Kirchdorf
	 Tel. 07354 444
	 Öffnungszeiten: 
	 Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr,                         		
	 Donnerstag: 16:00 - 19:00 Uhr

•	 Rathaus Dienstzeiten
	 Tel. 08395 9406-0
	 Montag bis Freitag 	  	 08:00 - 12:00 Uhr 
	 Donnerstagnachmittag	  14:00 - 18:00 Uhr

•	 Standesamt Illertal
	 Marktplatz 7, 88453 Erolzheim
	 Frau Lipp, Tel. 07354 9318-45
	 Frau Soherr, Tel. 07354 9318-60
	 E-Mail: standesamt.illertal@erolzheim.de

•	 Kindergarten „Bei der alten Eiche“
	 Tel. 08395 9406-40

•	 Natur- und Waldkindergarten Berkheim
	 Tel. 0155 60640468

•	 Kinderkrippe Bonlanden
	 Tel. 07354 9354353

•	 Grundschule
	 Tel. 08395 9406-50

•	 Illertalschule
	 Tel. 07354 7144

•	 Bauhof 
	 Bauhofleiter Magnus Schaidnagel
	 Tel. 0155 60745521

•	 Wasserversorgung 
	 Notrufnummer
	 Tel. 0151 53734381
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BÜRGERINFO & VERWALTUNG

BEKANNTMACHUNGEN

Hinweise zur Landtagswahl 
am 8. März 2026:

Das Gemeindegebiet ist in zwei allgemeine Wahlbe-
zirke eingeteilt:

Wahlbezirk 001 – Berkheim Ost: Dieser umfasst die 
Hauptstraße sowie alle östlich davon liegenden Stra-
ßen in Berkheim. Das Wahllokal befindet sich in der 
Aula der Grundschule, der Zugang erfolgt über den 
Schwärzeweg. Das Wahllokal ist als „Einbahnstraße“ 
ausgestaltet, was bedeutet, dass der Ausgang aus dem 
Wahllokal zur St.-Willebold-Straße hin erfolgt. Bitte 
beachten Sie, dass das Wahllokal nicht barrierefrei ist. 
Gehbehinderte WählerInnen, die im Wahllokal wäh-
len möchten, haben die Möglichkeit einen Wahlschein 
zu beantragen und mit diesem dann am Wahltag im 
rollstuhlgerechten Wahllokal des Wahlbezirks 002 – 
Berkheim West in der Turn- und Festhalle Berkheim 
zu wählen.

Wahlbezirk 002 – Berkheim West: Dieser umfasst 
alle Straßen westlich der Hauptstraße in Berkheim so-
wie die Ortschaften Bonlanden, Eichenberg und Iller-
bachen. Das Wahllokal befindet sich in der Turn- und 
Festhalle in Berkheim, der Zugang erfolgt über den 
Schwärzeweg. Das Wahllokal ist als „Einbahnstraße“ 
ausgestaltet, was bedeutet, dass der Ausgang aus dem 
Wahllokal zur St.-Willebold-Straße hin erfolgt.

Gehbehinderten WählerInnen stehen Parkmöglich-
keiten am Schulpavillon am Schwärzeweg zur Ver-
fügung. Diese WählerInnen verlassen das Wahllokal 
auch wieder über den Eingang.

Alle anderen WählerInnen finden Parkmöglichkeiten 
in der Schulstraße und vor der Grundschule. Bitte par-
ken Sie nicht entlang des Schwärzeweges.

Ablauf der Wahlhandlung im Wahllokal

Bereits am Eingang des Wahllokals wird ein/e Wahl-
helferIn die Wahlbenachrichtigung einsehen, um si-
cherzustellen, dass sich die WählerInnen im richtigen 
Wahllokal befinden.

Anschließend erhalten die WählerInnen einen amtli-
chen Stimmzettel ausgehändigt.

Die Stimmabgabe erfolgt in einer Wahlkabine. An-

schließend ist der Stimmzettel so zu falten, dass die 

Stimmabgabe nicht ersichtlich ist.

Nun wird anhand der Wahlbenachrichtigung und 

eines gültigen Ausweisdokumentes geprüft, ob der 

Wähler/die Wählerin im Wählerverzeichnis geführt 

ist. Nach erfolgreicher Prüfung wirft der Wähler/die 

Wählerin den Stimmzettel in die Wahlurne. Die Wäh-

lerInnen verlassen das Wahllokal über den ausgeschil-

derten Ausgang. Bitte beachten Sie, dass die Ausgän-

ge nicht mit den Eingängen identisch sind! 

Briefwahl

Wer seine Stimme am Sonntag nicht persönlich im 

Wahllokal abgeben kann oder möchte, hat bis Freitag, 

6. März 2026, 15:00 Uhr die Möglichkeit, beim Bür-

germeisteramt Berkheim im Raum 0.01, Briefwahl zu 

beantragen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen die Bean-

tragung über den Link auf unserer Internetseite so-

wie über den QR-Code auf der Rückseite Ihrer Wahl-

benachrichtigung nur bis heute, Donnerstag, 5. März 

2026, 12:00 Uhr zur Verfügung steht. 

Bitte beantragen Sie danach die Briefwahl nur noch 

persönlich, damit wir sicherstellen können, dass Ihnen 

die Briefwahlunterlagen rechtzeitig vor der Wahl zu-

gehen.

Sollte Ihnen ein Wahlschein – trotz Antrag – nicht zu-

gegangen sein, haben Sie die Möglichkeit, bis Samstag, 

7. März 2026, 12:00 Uhr einen Ersatz zu beantragen. 

In besonderen Fällen wie zum Beispiel plötzlicher Er-

krankung, können Wahlscheine noch bis zum Wahltag 

um 15:00 Uhr beantragt werden. Zusätzlich zu den re-

gulären Öffnungszeiten ist daher das Bürgerbüro am 

Freitag, 6. März 2026, bis 15:00 Uhr und am Samstag, 

7. März 2026, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr besetzt. 

Am Wahltag selbst wenden Sie sich bitte zunächst te-

lefonisch an die Nummer 0176 82570881.

Dank an die WahlhelferInnen

Um einen reibungslosen Ablauf der Wahl zu gewähr-

leisten, bedarf es wieder vieler ehrenamtlicher Wahl-

helferInnen. Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie 

sich die Zeit nehmen, sich in die Materie einzuarbeiten 

und am Wahlsonntag diese verantwortungsvolle Auf-

gabe übernehmen!

Walther Puza
Bürgermeister
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Gemeinde Berkheim, Landkreis Biberach 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

2026/2027 
 
Du möchtest praktische Erfahrungen sammeln, dich sozial engagieren und gleichzeitig beruflich 
orientieren? Dann ist ein FSJ genau das Richtige für Dich! 

Wir bieten Dir spannende FSJ-Stellen in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen an. 
Unsere möglichen Einsatzstellen: 

- Kindergarten „Bei der alten Eiche“ 
Gestalte mit den pädagogischen Fachkräften den Tagesablauf für Kinder zwischen 
3 und 6 Jahren aktiv mit. 

- Grundschule Berkheim 
Begleite Lehrkräfte sowie Schulsozialarbeiterin und unterstütze unsere Betreuungskräfte in 
der Früh- und Nachmittagsbetreuung. 

- Illertalschule Bonlanden 
Begleite Kinder und Jugendliche in unserem Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrum (Förderschwerpunkt Lernen) im Schulalltag. 

Auf Wunsch ist auch ein Einsatz in bis zu zwei verschiedenen Einrichtungen möglich. So kannst 
Du unterschiedliche Bereiche kennenlernen und vielfältige Erfahrungen sammeln. 

Das erwartet Dich: 

- Einblicke in pädagogische Berufe 
- wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Kindern 
- monatliches Taschengeld 
- begleitende pädagogische Seminare 
- Anerkennung als Wartesemester oder praktisches Jahr für soziale/erzieherische 

Ausbildungen und Studiengänge möglich 

Das bringst Du mit: 

- Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
- Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Teamgeist und Motivation 
- Offenheit und Einführungsvermögen 

Bewerbung und Kontakt: 

Wenn Du zwischen 16 und 26 Jahre alt bist und Lust hast, Dich ein Jahr lang sozial zu engagieren, 
freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

Sende Deine Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben und Lebenslauf) per Mail im pdf-Format 
an info@gemeinde-berkheim.de oder in Papierform an Gemeinde Berkheim, Coubronplatz 1, 
88450 Berkheim. Für Rückfragen steht Dir Frau Schmitt von der Gemeindeverwaltung 
telefonisch unter 08395/94060 gerne zur Verfügung. 

Hinweis zum Datenschutz: Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie Ihre Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 
1 lit. a Datenschutzgrundverordnung zur Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum Zwecke des Auswahlverfahrens für 
die vorliegend ausgeschriebene Stelle. Dies schließt die Weitergabe der Daten an die Beteiligten im Auswahlverfahren ein. Die 
Daten werden mit Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss des Auswahlverfahrens gelöscht. 
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Wir suchen 
pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
Herzlich Willkommen bei uns.

(

Das sind deine Aufgaben
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Willem de Klerk, Friedensnobelpreisträger

Das erwartet Dich
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hast du Lust ein Teil unseres Teams zu werden?

Kontakt Kindergarten
„Bei der alten Eiche“ Kontakt Gemeinde

Tandemleitung
Claudia Ruf, Mona Föhr

28.02.2026

6 Gruppen, 150 Kinder

Tel. 08395 / 9406 - 40
info@kindergarten-berkheim.de

88450 Berkheim

Stefanie Schmitt
Coubronplatz 1

info@gemeinde-berkheim.de
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Berkheimer Ferienprogramm 2026 – Wer macht mit?
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder ein umfangreiches und spannendes Sommer-Ferienprogramm für 
Kinder und Jugendliche von 5 bis 16 Jahren auf die Beine stellen. 

Um solch ein Programm anbieten zu können, benötigen wir wieder das Engagement vieler: unserer örtlichen 
Vereine, von Eltern, Omas, Opas, Betrieben, Privatleuten, Hobby-KünstlerInnen und allen, die bei der Ge-
staltung des Ferienprogrammes mitwirken wollen. Es wäre schön, wenn wir möglichst viele Aktionen für 
unsere Kinder und Jugendlichen anbieten könnten. 

Viele Programmpunkte aus den Vorjahren werden von den Kindern bereits sehnlichst erwartet, sei es, weil 
sie beim letzten Mal keinen Platz bekamen oder weil sie zu jung waren. Deshalb macht es nichts aus, noch 
einmal das Gleiche anzubieten. 

Wer eine Veranstaltung anbieten möchte, meldet sich bitte bei Frau Maier unter Tel. 08395 940611 oder 
per E-Mail an maier@gemeinde-berkheim.de. 

Bitte beachten:

Der Meldeschluss für die einzelnen Angebote ist der 30. April 2026. 

Für Ihre Mitarbeit danken wir bereits jetzt ganz herzlich!

Ferienprogramm Gemeinde Berkheim 2025

Weitere Informationen und Anmeldung online unter:

www.unser-ferienprogramm.de/gemeinde-berkheim

Gemeinde Berkheim 
Landkreis Biberach 

 
Unsere langjährige Betreuungskraft tritt in den Ruhestand ein. Deshalb suchen wir  

ab Frühjahr 2026 eine 
 

Betreuungskraft (m/w/d) 
für die Ganztagsbetreuung in unserer Grundschule Berkheim 

 
Sie haben Freude daran, Grundschulkinder in ihrer individuellen Entwicklung zu fördern und zu 
unterstützen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie! 
 
Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Internetseite: 
https://www.gemeinde-berkheim.de/burgerinfo-verwaltung/stellenauschreibungen/ 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
schriftlich an die Gemeinde Berkheim, Coubronplatz 1, 88450 Berkheim oder per E-Mail im pdf-
Format an info@gemeinde-berkheim.de. 



WIR SIND BERKHEIM!Nummer 10  | Seite 7

SITZUNGSBERICHT

Aus der Arbeit des Gemeinderates
Öffentliche Sitzung

vom 10. Februar 2026
Tagesordnungspunkt 1:
Fragestunde
Von den anwesenden BürgerInnen werden keine Fra-
gen gestellt.

Tagesordnungspunkt 2:
Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 
27.01.2026
Die Niederschrift wird anerkannt.

Tagesordnungspunkt 3:
Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass in der nichtöf-
fentlichen Gemeinderatssitzung vom 27.01.2026 
beschlossen wurde, einen Bauplatz, der zurückgege-
ben wurde, entsprechend der Bewerberliste aus dem 
Jahr 2024 zuzuteilen. Außerdem wurden zwei sanie-
rungsrechtliche Genehmigungen zur Grundschuldbe-            
stellung erteilt.

Tagesordnungspunkt 4:
Baugebiet Bürgerweg Nord
- Vergabe der Erschließungsarbeiten
Die Arbeiten für die innere Erschließung des Bauge-
biets „Bürgerweg Nord“ wurden vom Ingenieurbüro 
Schranz + Co. beschränkt ausgeschrieben. Um zu ei-
nem schnellen Baubeginn im März 2026 zu kommen, 
wurde die Ausschreibung auf die innere Erschließung 
begrenzt. Es folgen weitere Ausschreibungen für die 
Abbiegespur und Erschließungsarbeiten an der Jäger-
bergstraße und dem Bachweg.

Trauerbeflaggung öffentlicher Gebäude 
am 11. März

Die Bundesregierung hat 2022 den nationalen Ge-
denktag für die Opfer terroristischer Gewalt ein-
geführt. Der 11. März knüpft dabei auf nationaler 
Ebene an den Europäischen Gedenktag für die Opfer 
des Terrorismus an. Dieser wurde nach den Bomben-
anschlägen in Madrid vom 11. März 2004 ins Leben 
gerufen und wird seitdem jährlich begangen. Neben 
der Prävention, der Deradikalisierung und einer                                              
effektiven Gefahrenabwehr sowie der Bekämpfung 
von Extremismus und terroristischer Gewalt soll auch 
die Situation der Betroffenen weiter in den Fokus ge-
rückt werden.

WARUM IST HEUTE DAS RATHAUS BEFLAGGT?
Die Submission war am 05.02.2026. Es wurden insge-
samt 3 Angebote abgegeben. Günstigste Bieterin ist 
bei einer Wertung zweier Nebenangebote die Firma 
Max Wild aus Illerbachen mit einem Gesamtpreis von 
1.173.981,16 €. An sie werden die Arbeiten vergeben.

Tagesordnungspunkt 5:
Bausachen
5.1. Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage, 
Rottalstraße 24, Flst.Nr. 49/7 Berkheim, Eichenberg
Das Einvernehmen der Gemeinde wird nach § 36 i.V.m. 
§ 34 BauGB erteilt.

5.2. Neubau eines Wohnhauses mit 12 Wohneinhei-
ten, Hauptstraße 67, Flst.Nr. 837 und 837/1 (Teilflä-
che), Berkheim - Erneute Entscheidung über das Ein-
vernehmen
Das Einvernehmen der Gemeinde wird nicht erteilt.

Tagesordnungspunkt 6:
Beratung und Beschlussfassung über die Empfeh-
lungsbeschlüsse des Sozialaussschusses
6.1. Bedarfsplanung Kinderbetreuung 2026/2027 bis 
2028/2029
- Vorstellung und Anerkennung
Die Bedarfsplanung wurde im Sozialausschuss am 
04.02.2026 detailliert betrachtet und vorberaten. 
GAF Schmitt erläutert die Bedarfsplanung. Diese bil-
det den Bedarf der nächsten 2 bis 3 Jahre ab. Zum ak-
tuellen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, 
dass in diesem Zeitraum ausreichend Betreuungsplät-
ze zur Verfügung stehen. Wurde vor einem Jahr noch 
davon ausgegangen, dass perspektivisch eine Kinder-
gartengruppe geschlossen werden kann, stellen sich 
die Zahlen zwischenzeitlich schon wieder anders dar. 
Bei der Erschließung weiterer Baugebiete, insbeson-
dere des Baugebiets „Haldenäcker“, muss die Anzahl 
der Betreuungsplätze im Blick behalten werden.
Der Gemeinderat erkennt die Bedarfsplanung für die 
Jahre 2026/2027 bis 2028/2029 an.

6.2. Grundschule Berkheim und Sonderpädagogi-
sches Bildungs- und Beratungszentrum Illertalschule 
Bonlanden
- Ganztagsbetreuung
- Ferienbetreuung
GAF Schmitt fasst zusammen, dass das bestehende 
Betreuungsangebot während der Schulzeit an den 
Tagen Montag bis Donnerstag an der Grundschule 
Berkheim bereits Rechtsanspruch erfüllend ist. In 
der Illertalschule ist dies bisher nicht der Fall. Um den 
Betreuungsbedarf zu ermitteln, wird die Verwaltung 
unter den Erstklässlern im Schuljahr 2026/2027 eine 
Umfrage durchführen. Anhand der Umfrageergebnis-
se soll nach einer Lösung für die Illertalschule und ge-
gebenenfalls auch nach einer Ausweitung des Betreu-
ungsangebots an der Grundschule gesucht werden. 
Die Schulkindbetreuung soll ab dem Schuljahr 
2026/2027 kostendeckend erfolgen. Die genaue Höhe 
der Entgelte wird in einer späteren Gemeinderatssit-
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zung festgelegt. Die Verwaltung wird beauftragt, eine 
Umfrage unter den Eltern durchzuführen. In dieser 
Umfrage sind als Richtwert ungefähre Kosten für die 
Betreuung anzugeben. Diese belaufen sich auf 10 € 
pro Betreuungsstunde für die Betreuung während der 
Schulzeit und auf 300 € pro Kind je betreuter Ferien-
woche.

6.3. Sonstiges
Der Tagesordnungspunkt entfällt.

Tagesordnungspunkt 7:
Breitbandausbau im Rahmen der Graue Flecken-För-
derung
- Beauftragung der rechtlichen Begleitung einer Aus-
schreibung zur Vergabe der Bauherrenvertretung
- Vergabe der Bauherrenvertretung
Die Gemeinde Berkheim betreibt im Rahmen des 
Graue Flecken-Programmes den Breitbandausbau 
(FTTB) gemäß Gigabit-Richtlinie auf dem Gemeinde-
gebiet. Mit den Arbeiten wurde am 27.10.2025 nach 
europaweiter Ausschreibung die Firma simplexfuture 
als Generalübernehmer (GÜ) von der Gemeinde be-
auftragt. Der GÜ ist dazu beauftragt worden, sowohl 
die erforderlichen Planungen als auch die notwen-
digen Bauleistungen zur funktionsfähigen Herstel-
lung des neu zu schaffenden passiven Gigabit-Netzes 
(FTTB) nebst Hausanschluss- und Mitverlegungsma-
nagement zu erbringen.
Das zu errichtende passive Gigabit-Netz umfasst ca. 
13,8 km als Neubau im öffentlichen Bereich bis zur 
privaten Grundstücksgrenze, ca. 7,5 km Nutzung 
von bestehender Infrastruktur, ca. 974 Gebäudean-
schlusspunkte (GAP) im Grauen NGA-Flecken, ca. 6 
Technikstandorte Neubau (PoP-Container/MFG).
In der nichtöffentlichen Sitzung vom 30.09.2025 
wurde die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt, 
Angebote für eine Bauherrenvertretung einzuholen. 
Nachdem die Bauherrenbegleitung inklusive der Kos-
ten für deren Ausschreibung ebenfalls im Rahmen 
des Graue Flecken-Programmes gefördert werden 
soll, wurde die Kanzlei iuscomm um die rechtliche 
Begleitung und Durchführung dieser Ausschreibung 
gebeten. Die beschränkte Ausschreibung lief bis zum 
03.02.2026. Der Vorsitzende berichtet, dass an der 
Ausschreibung 3 Büros beteiligt wurden, jedoch ist 
lediglich ein Angebot eingegangen. Es handelt sich um 
ein Angebot des Büros Geo Data GmbH aus Westhau-
sen. Dieses bietet die Bauherrenvertretung zum Preis 
von 199. 737,50 € netto an. An die Geo Data wird die 
Bauherrenvertretung vergeben. Unterstützend wird 
auch das Ingenieurbüro Schranz + Co. auf der Grund-
lage des bestehenden Rahmenvertrages auf Stunden-
basis nach Aufwand hinzugezogen.
Die iuscomm wird gemäß ihrem Angebot vom 
13.01.2026 mit der rechtlichen Begleitung und Durch-
führung der Ausschreibung der Bauherrenvertretung 
beauftragt.

Tagesordnungspunkt 8:
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2026
- Beratung und Satzungsbeschluss
Der Haushaltsplan 2026 wurde am 20.01.2026 vom 
Finanzausschuss vorberaten. Das Ergebnis der Vorbe-
ratungen wurde in den Haushaltsplan eingearbeitet.
Vom Kämmerer GOAR Saitner werden die wichtigs-
ten Eckdaten des Haushaltes vorgestellt.
Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis 2026 kann 
kein Ausgleich erreicht werden; es ist ein negati-
ver Saldo mit minus 98.000 € geplant. Im außeror-
dentlichen Haushalt ist ein positives Ergebnis von                                 
712.200 € geplant; womit das Gesamtergebnis mit 
614.200 € abschließt.
Die Planung des ordentlichen Haushaltes der beiden 
vorangegangenen Haushaltsjahre konnte ebenfalls 
nicht ausgeglichen dargestellt werden. 
Das Rechnungsergebnis des ordentlichen Haushaltes 
2024 schloss mit 637.000,86 € ab, um ca. 1,05 Mio. € 
besser als geplant. Das außerordentliche Ergebnis be-
trug 5.685,61 Euro. Im Jahr 2025 wird mit einem posi-
tiven ordentlichen Ergebnis von ca. 2 Mio.€ gerechnet. 
Das außerordentliche Ergebnis beträgt 4 T€. Das or-
dentliche Ergebnis 2025 verbessert sich somit um ca. 
2,1 Mio.€ gegenüber der Planung. Der hohe Gewer-
besteuerertrag 2025 mit 3,1 Mio.€ wirkt sich hier u.a. 
aus. Im Jahr 2027 wird sich dieses Ergebnis dann im 
Finanzausgleich niederschlagen. GOAR Saitner stellt 
fest, dass eine Steigerung der Erträge und die Aus-                                                                                                                       
gabendisziplin künftig forciert werden müssen, um      
finanziell handlungsfähig zu bleiben.
Im Haushaltsjahr 2026 ist auf der Ertragsseite eine 
Steigerung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr von 
ca. 460 T€ bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu 
verzeichnen, resultierend aus Steigerungen bei der 
Gewerbesteuer +200 T€, Einkommensteuer +140T€, 
Umsatzsteueranteil +100T€. Bei den Zuweisungen 
und Zuwendungen ist ein Plus von 340 T€ bei den 
Schlüsselzuweisungen geplant. Bei den weiteren Er-
tragsarten sind keine nennenswerten Abweichungen 
vom Vorjahr vorhanden.  Insgesamt sind ca. 825 T€ 
höhere Erträge als im Vorjahr geplant.
Bei den Aufwendungen sind Kostensteigerungen bei 
den Personalkosten um ca. 320 T€ gegenüber dem 
Vorjahr veranschlagt, resultierend u.a. aus geplanten 
Neueinstellungen im Bauhof und im Betreuungsbe-
reich. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen steigern sich um ca. 350 T€; es sind höhere 
Unterhaltungsleistungen in den Einrichtungen, beim 
Straßenbau sowie bei der Abwasserbeseitigung und 
Wasserversorgung geplant. Aufgrund der wachsen-
den Zahl an Mitarbeitern beim Bauhof sollte die Um-
setzung der Maßnahmen auch möglich werden. Die 
Transferaufwendungen steigern sich um ca. 160 T€, 
was u.a. an der um ca. 100 T€ höheren Kreisumlage 
liegt, bedingt auch durch die Erhöhung des Hebesat-



WIR SIND BERKHEIM!Nummer 10  | Seite 9

zes auf 28 v.H. ab 2026.  Die Abschreibungen sind um 
ca. 60 T€ höher geplant, da einige Bauvorhaben fertig-
gestellt sind bzw. werden und sich dies dann auf die 
Abschreibungen auswirken wird. Die Aufwendungen 
erhöhen sich um ca. 800 T€ gegenüber dem Vorjahr.
Der größte Posten sind wie schon im Vorjahr die 
Personalaufwendungen. Die Jahresrechnung 2023 
schloss mit 2,67 Mio.€ ab, das Jahr 2024 mit 2,94 Mio. 
€ und im Jahr 2025 stehen 3,23 Mio.€ in der vorläufi-
gen Rechnung. Im laufenden Haushaltsjahr sind 3,64 
Mio.€ an Personalkosten geplant.  In den vergangenen 
Jahren konnten Personalausgaben durch nicht be-
setzte Stellen sowie durch Krankheitsfälle eingespart 
werden; inwieweit eine Besetzung der geplanten Stel-
len möglich wird, wird sich zeigen.
Der Stellenplan 2025 sah insgesamt 46,62 Stellen vor, 
am 30.06.2025 waren 41,29 Stellen besetzt. Im Jahr 
2026 sind 48,06 Stellen geplant. 
Der Unterschiedsbetrag zwischen aufgelösten Er-
tragszuschüssen und Abschreibungen erhöht sich 
aufgrund der getätigten Investitionen.  Im Jahr 2023 
lag die Differenz bei -763 T€, im Jahr 2024 bei 821 
T€ und im Plan 2025 bei 802 T€.  Aufgrund der gro-
ßen Investitionen im Jahr 2026 u.a. mit Fertigstellung 
Ganztagesbetreuung, Dorfgemeinschaftsraum, Breit-
bandausbau steigt dieser Unterschiedsbetrag in den 
Folgejahren nach Aktivierung der Anlagen an. Es wird 
dadurch immer schwieriger, einen ausgeglichenen Er-
gebnishaushalt darzustellen. 
Das außerordentliche Ergebnis 2026 ist mit Erträ-
gen von 712.200 € geplant. Diese stammen aus den                    
Baugebieten, die im Jahr 2026 verwirklicht werden 
sollen: „An der Keltenschanze“, „Bürgerweg Nord“,                                                                                                   
„Silcherstraße II“.
Sollte sich das negative Ergebnis im ordentlichen 
Haushalt bewahrheiten, dann ist ein Ausgleich aus der 
ordentlichen Rücklage möglich.
Der Stand der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2024 
beträgt 6.119.164,45 €; mit der geplanten Zuführung 
von 2 Mio.€ zum 31.12.2025 erhöht sich die Rücklage 
auf ca. 8,12 Mio. €.
Die außerordentliche Rücklage hat zum 31.12.2024 
einen Stand von 2.607.489,66 €, zum 31.12.2025 vor-
läufig 2,611 Mio. €. 
Der Ergebnishaushalt plant ordentliche Erträge von 
10.846.000 € und Aufwendungen von 10.944.000 €, 
was ein Ergebnis von -98.000 € bedeutet.
Außerordentliche Erträge sind mit 721.200 € geplant; 
das Gesamtergebnis beläuft sich auf 614.200 €.
Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit wurde 2024 ein Überschuss 
von 1.461 T€ (Plan 380 T€) erwirtschaftet; im Jahr 
2025 ein Überschuss von 2.842 T€ (Plan 663 T€), es 
sind dies Mehreinzahlungen von ca. 1.943 T€ und we-
niger Auszahlungen von 234 T€. 
Im Jahr 2026 sind Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit mit 10.187.638 € und Auszahlungen 
mit 9.455.100 € geplant. Der Saldo beträgt 732.538 €.
In den Jahren 2026 und 2027 liegt ein Schwerpunkt 
auf der Erschließung von Bau- und Gewerbegebie-
ten; bei den Baugebieten wird i.d.R. die Gemeinde 
Erschließungsträger sein; nicht aber bei den Gewer-
begebieten. Außerdem sind weitere Maßnahmen im 
Landessanierungsprogramm geplant. Die finanziell 
umfangreichste Maßnahme wird hier der Bau des 
Dorfgemeinschaftsraumes mit Gestaltung des Außen-
bereiches sein.
Erstmals sind im Jahr 2026 Mittel aus dem sogenann-
ten Sondervermögen des Bundes im Haushaltsplan 
enthalten. 
Dazu gibt es eine Verwaltungsvereinbarung zwischen 
dem Bund und den Ländern zur Durchführung des Ge-
setzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitio-
nen von Ländern und Kommunen. Auf der Grundlage 
dieser Verwaltungsvereinbarung wurde der Gemein-
de ein Investitionsbeitrag von 2.137.184 Euro zuge-
wiesen, der für Maßnahmen mit einem Kostennach-
weis abgerufen werden kann. 
Die Mittel dieses Programmes sollen in eine funk-
tionsfähige und moderne öffentliche Infrastruktur in-
vestiert werden, um in der Zukunft die staatliche Auf-
gabenerfüllung sicherzustellen. 
In die Investitionsplanung der Gemeinde für 2026 sind 
Mittel für den Anschub einer energetischen Sanierung 
der Grundschule und der Illertalschule eingeplant.
Weitere Mittel sind für die Sanierung der Spielplatz-
einrichtungen gedacht.
Es werden insgesamt 500.000 € Kostenneutral in Ein-
nahmen und Ausgaben dargestellt.
Baugebiete:
„Bonlanden Süd mit Erweiterungen“, „Im Brühl“ und 
„Silcherstraße“ Restarbeiten wie Feinbelag mit insge-
samt ca. 430 T€
„Bürgerweg Nord“, „Silcherstraße II“, „An der Kelten-
schanze“ für Erschließung und Grunderwerb insge-
samt 2,75 Mio.€, Einnahmen mit 3,4 Mio.€ 
Für das Baugebiet „Haldenäcker“ sind Beiträge mit 
110 T€ geplant
Gewerbegebiete:
„Halde III“, „Brühlwiesen Bestand“ und „Brühlwiesen 
Süd“, „H2-Regio Berkheim“, insgesamt 290 T€ Ausga-
ben und 495 T€ Einnahmen aus Beiträgen; Erschlie-
ßung erfolgt über Bauträger
Gemeindestraßen:
Gesamte Maßnahmen: Ausgaben 560 T€, Einnahmen 
60 T€
Landessanierungsprogramm:
Insgesamt sind Ausgaben mit 3,4 Mio.€ und Einnah-
men mit 2,5 Mio.€ geplant. Die kostenintensivste 
Maßnahme ist hierbei der Dorfgemeinschaftsraum 
mit Außenanlagen.
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Entwicklungsprogramm ländlicher Raum:
Restkosten Dorfplatz und Bach Illerbachen mit 600 T€ 
mit entsprechenden Zuweisungen. Es ist hier ebenfalls 
die innere Erschließung an der Schützenstraße enthal-
ten. Planungsraten für Dorfmitte Bonlanden
Modernisierung altes Feuerwehrhaus:
Ausgaben sind mit 283 T€ und Einnahmen aus dem 
Förderprogramm Soziale Integration mit 152 T€ ge-
plant.
In die Bereiche Brücken, Starkregen und Hochwasser-
maßnahmen sind insgesamt 390 T€ geplant, es gibt 
hierfür derzeit keine Zuschussprogramme. Im Bereich 
Hochwasserschutz sind in der Finanzplanung Mittel 
eingestellt, die über eine Zuschussfinanzierung ver-
wirklichbar sind.
Der Neubau Ganztagesbereich Grundschule wurde 
bereits im Jahr 2024 begonnen; im Jahr 2026 sind 
Restkosten mit 450 T€ geplant.  Die Zuschussmittel 
werden erst im Jahr 2026 ausgezahlt, sodass noch 
Mittel aus GT-Förderung mit 900 T€ und aus dem Aus-
gleichsstock mit 10 T€ zu erwarten sind.
Für die weiteren Einrichtungen der Gemeinde mit 
Schulen, Kinderbetreuung, Feuerwehr, Bauhof, Fried-
hof und Rathaus sind insgesamt ca. 700 T€ geplant; als 
Einnahmen stehen lediglich ca. 60 T€ dagegen.
Weitere Maßnahmen sind im Bereich der Bushalte-
stellen, Spielplätze, PV-Anlagen, Vereinszuschüsse, 
Kostenerstattung für Kanal Langgasse mit insgesamt 
ca. 500 T€ geplant.
Für Grunderwerb sind 160 T€ Mittel vorhanden. Da-
rüber hinaus noch die Zuführung zum Deka-Fonds, 
sowie Tilgungsumlage an den AZV Illertal sowie die 
Kredittilgungen mit gesamt 70 T€.
Weitere größere Investitionen sind beim Breitband-
ausbau geplant. Die Inbetriebnahme bereits beste-
hender Infrastruktur mit 124 T€ an Ausgaben, die 
Restabwicklung des Programmes „Weiße Flecken“ mit 
der Restzuwendung von 125 T€ sowie im sogenann-
ten „Graue-Flecken“-Programm mit einem Gesamtvo-
lumen von 1,5 Mio.€ bei den Ausgaben und 1,35 Mio.€ 
Einnahmen. Nach der Vergabe der Arbeiten konnte 
hier der Gesamtbetrag deutlich reduziert werden; 
der Eigenanteil der Gemeinde wird mit ca. 450 T€ an-
genommen. Die Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit betragen 10.187.638 €, die Auszahlun-
gen 9.455.100 €, was einen Zahlungsmittelüberschuss 
von 732.538 € bedeutet. Die Einzahlungen aus Inves-
titionstätigkeit betragen 10.211.000 €, die Auszahlun-
gen 12.721.000 €. Für Kredittilgungen fallen 37.000 € 
an. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 
beträgt -1.814.462 €. 
Dieser Betrag kann aus den liquiden Mitteln zum Jah-
resanfang 2026 abgedeckt werden.
Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jah-
resende 2025 betragen 2,66 Mio. €., die verbleibenden 
Mittel zum Jahresende 2026 belaufen sich auf 853 T€. 

Im gesamten Finanzplanungszeitraum liegen die                        
liquiden Eigenmittel über der errechneten Mindest-
liquidität.
Im Haushaltsjahr 2026 ist keine Schuldaufnahme ge-
plant, ebenfalls nicht im Finanzplanungszeitraum. 
Bei der Gemeinde sind zum Jahresbeginn 2026 ge-
samt 442.092 € Schulden vorhanden. Nach Abzug 
der Tilgung wird sich der Betrag zum Jahresende auf 
405.248 € belaufen. Die Schulden je EinwohnerIn be-
laufen sich zum Jahresende auf 123 €/EW, was weit 
unter dem Landesdurchschnitt liegt.
An Tilgungen werden 36.844 € und an Zinsen                
2.012,90 € anfallen.
Aufgrund der Änderung der Grundsteuer zum 
01.01.2025 hat der Gemeinderat am 05.11.2024 erst-
mals eine Hebesatzsatzung erlassen, um die Grund-
steuer rechtswirksam ab 01.01.2025 festsetzen zu 
können.
Da diese Satzung vorliegt, werden die Grundsteuer- 
und Gewerbesteuerhebesätze nicht mehr in der Haus-
haltssatzung festgesetzt. Diese Hebesatzsatzung be-
hält weiterhin ihre Gültigkeit.
Die Hebesätze betragen: Grundsteuer A 530 v.H.,  
Grundsteuer B  248 v.H, Gewerbesteuer 340 v.H. 
Es ist geplant, im Jahr 2027 eine Erhöhung der Hebe-
sätze zu prüfen.
Zu den einzelnen Themenbereichen werden den Mit-
gliedern des Gemeinderates entsprechende Zusam-
menstellungen gezeigt und erläutert.
Die Beratung und der Empfehlungsbeschluss sowie 
die inhaltlichen Ausführungen im Protokoll zur Sit-
zung des Finanzausschusses vom 20.01.2026 werden 
vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen und an-
erkannt.
Die Haushaltssatzung für 2026 wird beschlossen.
Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung findet 
nach der rechtlichen Würdigung mit dem Haushalts-
erlass des Landratsamtes statt.

Tagesordnungspunkt 9:
Jahresrechnung 2024 für die Wasserversorgung
Die Wasserversorgung wird als Regiebetrieb geführt 
und ist im Haushalt der Gemeinde integriert. Eine ge-
sonderte Feststellung des Ergebnisses ist nicht vor-
geschrieben; dem Gemeinderat wird das Ergebnis zur 
Kenntnis gegeben.
Der Betrieb der Wasserversorgung schließt bei der 
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2024 auf der Er-
tragsseite mit 220.843,43 € und auf der Aufwandssei-
te mit 241.005,63 € ab. Es wird somit ein Verlust mit 
20.162,20 € ausgewiesen. Im Vorjahr konnte ein Ge-
winn von 16.840,13 € erwirtschaftet werden. In der 
Planung waren beim Ertrag 247.100,00 € und beim 
Aufwand 283.512,00 € enthalten. Es wurde somit von 
einem Verlust mit 26.412,00 € ausgegangen. 
Es ist hierzu anzumerken, dass in der Buchführung 
des Gemeindehaushaltes die Auflösung der Beiträ-
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ge auf der Ertragsseite ausgewiesen wird, in der GuV 
aber mit den Abschreibungen saldiert wird. Die Ab-
schlusszahlen des Gemeindehaushaltes betragen bei 
den Erträgen 244.085,93, €, bei den Aufwendungen 
264.248,13 €.
Das Gebührenaufkommen hat sich von 182 T€ im Jahr 
2022 auf 219 T€ im Jahr 2023 erhöht und blieb im 
Jahr 2024 in etwa auf diesem Niveau. Zum 01.01.2023 
wurde eine Gebührenerhöhung um 20 Ct/cbm Wasser 
beschlossen. Um künftig eine Kostendeckung zu errei-
chen, wird eine Überprüfung der Gebührenhöhe not-
wendig sein. 
Die verkaufte Wassermenge stieg von 179.280 cbm 
im Jahr 2022, auf 180.451 cbm im Jahr 2023 und 
181.712 cbm im Jahr 2024. Von der Illertalwasserver-
sorgung wurden 207.836 cbm bezogen, somit lag der 
Wasserverlust bei 26.124 cbm bzw. 13 %. Der Wasser-
verlust 2022 betrug 8%; im Jahr 2023 waren es 14 %. 
Die stärkere Überwachung des Wassernetzes ist be-
auftragt und wurde ab 2025 umgesetzt.
Die Auflösung der Sonderposten mit insgesamt 
23.242,50 € wird in der GuV bei den Abschreibun-
gen mit 77.992,05 € abgesetzt; in der GuV sind somit 
54.749,55 € an Abschreibungen ausgewiesen.
Die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Il-
lertalwasserversorgung ist mit 78.346,70 € (Vorjahr 
59.013,27 €) abgerechnet worden. Die Abschrei-
bungsumlage wurde mit 43.008,22 € abgerechnet. In 
Summe waren die Umlagen ca. 25 T€ höher als im Vor-
jahr. Bei der GuV für das Wirtschaftsjahr 2024 steht 
ein Jahresverlust von 20.162,20 €, im Jahr 2023 ein 
Gewinn von 16.840,13 €. In den Vorjahren wurden je-
weils Verluste ausgewiesen:  2022: 1.548,05 €, 2021: 
14.032,21 €, 2020: 54.897,38 €.
Der Verlustvortrag zum 01.01.2024 beträgt 
148.740,12 €, dieser wird durch den aktuellen Verlust 
auf 168.902,32 € erhöht zum 31.12.2024.  In der Bi-
lanz ist ein Ausgleich des Verlustes durch die Gebiets-
trägerschaft dargestellt. Buchungstechnisch hat dies 
keine Auswirkungen. Da die Wasserversorgung in den 
Haushalt der Gemeinde integriert ist, wird der Verlust 
auch vom Gemeindehaushalt übernommen.
Der steuerliche Verlustvortrag beträgt 156.866,00 €, 
er ist unabhängig von der Bilanz zu sehen.
Die Gemeinde hat 2024 insgesamt 157.403,42 € in 
die Wasserversorgung investiert. Es waren dies Ab-
rechnungen BA 2 St.-Willebold-Straße mit ca. 38 T€ 
sowie Einbau der auslesbaren Wasserzähler mit Auf-
bau LoRaWAN-Netz mit 119 T€. Außerdem wurde 
eine Vermögensumlage an den Zweckverband Illertal-
wasserversorgung mit 81.356,65 Euro geleistet. Bei-
träge wurden im Jahr 2024 in Höhe von 28.401,50 € 
veranlagt.
Die Bilanz schließt mit 1.354.440,17 € auf der Aktiv- 
und Passivseite ab.

Tagesordnungspunkt 10:
Sonstiges, Fragen
Der Vorsitzende berichtet, dass aktuell wegen der 
Auffüllarbeiten im Gewerbegebiet „Brühlwiesen Süd“ 
ein erhöhtes LKW-Aufkommen zu verzeichnen ist. 
Die ausführende Firma hat die LKW-Fahrer auf eine 
achtsame Fahrweise aufmerksam gemacht und setzt 
die Kehrmaschine vermehrt ein. Aus der Mitte des 
Gemeinderates wird gebeten, dass der Baustellen-
verkehr vermehrt über die B 312 und Egelsee abgewi-
ckelt wird.

Das Gremium einigt sich, die Brenndauer der Straßen-
beleuchtung um eine Stunde zu verlängern. Aktuell 
gehen die Lichter um 23:30 Uhr aus. In der gesamten 
Gemeinde sollen sie künftig bis 00:30 Uhr leuchten.

Zuletzt wird gefragt, wann es geplant ist, in den Bau-
gebieten den fehlenden Feinbelag aufzubringen, nach-
dem die meisten Bauplätze bebaut sind. Diese Arbei-
ten sin für dieses Jahr geplant.

MÜLLABFUHR

Der nächste Termin für die Restmüllabfuhr in Berk-
heim, Eichenberg und Illerbachen ist am 

Freitag, den 6. März 2026.

Die Abholung der Blauen Tonne erfolgt am Montag, 
den 23. März 2026, und die Abholung der Gelben  Sä-
cke am Dienstag, den 24. März 2026. Diese beiden 
Termine gelten für alle Orte.

Zur Abfuhr müssen die Tonnen/Säcke ab 06:30 Uhr 
bereitgestellt sein. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.biberach.
de/Abfallwirtschaftsbetrieb

Aktuelles aus 
unserer Feuerwehr:

Die Aus- und Weiterbildung in der Feuerwehr hat               
einen hohen Stellenwert, um an der Einsatzstelle 
stets gut geschultes und qualifiziertes Personal ein-
setzen zu können. Deshalb freut sich unsere Feuer-
wehr sehr über vier neue, junge Führungskräfte. Mit 
sehr gutem Erfolg haben die Kameraden Kim Baier, 
Linus Hörmann, Patrick Jägg und Maximilian Rasch 
am 27.02.2026 den Gruppenführer-Lehrgang an der 
Landesfeuerwehrschule in Bruchsal abgeschlossen.
Die Weiterbildung umfasste drei Tage Online-Theo-
rieunterricht sowie acht Präsenztage inklusive Ab-
schlussprüfung. Der theoretische Teil wurde bereits 
einige Wochen zuvor online vermittelt. Der prakti-
sche Ausbildungsteil fand vom 18.02. bis 27.02.2026 
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Patientenverfügung – Vorsorge-              
vollmacht – Betreuungsverfügung

Haben Sie Fragen zu Patientenverfügung – Vorsor-
gevollmacht – Betreuungsverfügung?
Frau Rosemarie Löhe vom Arbeitskreis „Vorsorge 
treffen“ hilft Ihnen gerne weiter.
Telefon: 08395 5479515 (AB vorhanden)

in Bruchsal statt. Die Funktion des Gruppenführers ist 
für den Einsatzerfolg von entscheidender Bedeutung. 
Als erste Führungsebene trifft er unmittelbar vor Ort 
wichtige Entscheidungen, die maßgeblich über Ablauf, 
Sicherheit und Wirksamkeit eines Einsatzes bestim-
men. Er trägt die Verantwortung für das ihm unter-
stellte Fahrzeug und seine Besatzung. Darüber hinaus 
beurteilt er fortlaufend mögliche Gefahren und passt 
die Befehle bei veränderten Situationen entsprechend 
an. Der Gruppenführer sorgt für eine strukturierte 
Kommunikation innerhalb der Gruppe sowie mit der 
Einsatzleitung, anderen Fahrzeugen und beteiligten 
Organisationen.
Wir gratulieren allen Teilnehmern herzlich zu ihren 
hervorragenden Leistungen und danken ihnen für ihr 
Engagement zum Wohle unserer Feuerwehr und un-
serer Bevölkerung!

Unsere neuen Gruppenführer (von links): Maximilian 
Rasch, Linus Hörmann, Patrick Jägg und Kim Baier

Vorankündigung Altpapiersammlung:
Am Samstag, den 28.03.2026, findet in unserer            
Gemeinde wieder die traditionelle Altpapiersamm-
lung statt. Gesammelt werden Zeitungen, Zeit-
schriften, Kartonagen und sauberes Papier.

Wir bitten die Bevölkerung, das Altpapier gebün-
delt und gut sichtbar bereitzustellen. Der Erlös der 
Sammlung kommt unserer Jugenfeuerwehr zugute.

Die Feuerwehr Berkheim bedankt sich bereits im 
Voraus herzlich für Ihre Unterstützung.


